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Einladung zur
Sondersitzung
Am Mittwoch, dem 24.06.2015, um 13.00 
Uhr, findet im Stadthaus, Beratungsraum 
113, Marktplatz  2, in 06108 Halle (Saale), 
eine öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des 
Betriebsausschusses Eigenbetrieb Kinderta-
gesstätten statt.

Tagesordnung – öffentlicher Teil 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und 
der Beschlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift
4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sit-

zung gefassten Beschlüsse
5. Beschlussvorlagen
6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
7. schriftliche Anfragen von Fraktionen und 

Stadträten
8. Mitteilungen
9. Beantwortung von mündlichen Anfragen
10. Anregungen

Tagesordnung – nicht öffentlicher Teil

1 Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift
3. Beschlussvorlagen
3.1. Vergabebeschluss: Kita-B-001/2015 

Eigenbetrieb Kindertagesstätten der 
Stadt Halle (Saale) Neubau Kita Heide 
Süd - LOS 1 Erdbau/Gründung/Rohbau

 Vorlage: VI/2015/00930
4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
5. schriftliche Anfragen von Fraktionen und 

Stadträten
6. Mitteilungen
7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
8. Anregungen

Tobias Kogge
Beigeordneter 
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Bekanntmachung
Ankündigung der Einziehung einer Teilstrecke der Erich-Weinert-

Straße und der selbständigen Parkplätze Erich-Weinert-Straße

Es ist beabsichtigt, die in der Gemarkung 
Wörmlitz, Flur 6 der Stadt Halle (Saale) ge-
legene Teilstrecke der öffentlichen Straße Er-
ich-Weinert-Straße und die daran anschlie-
ßenden selbständigen Parkplätze aufgrund des 
Wegfalls ihrer Verkehrsbedeutung gemäß § 8 
Abs. 2 Straßengesetz des Landes Sachsen-An-
halt (StrG LSA) einzuziehen.
Die durch die Teilstrecke der Erich-Wei-
nert-Straße erschlossenen Wohngebäude wur-
den im Rahmen des Stadtumbaus abgebro-
chen. Eine über die Erschließungsfunktion 
hinausgehende Funktion obliegt der Teilstre-
cke der Erich-Weinert-Straße nicht, so dass 
die Verkehrsbedeutung mit dem Abbruch ent-
fallen ist.
Die Absicht der Einziehung wird gemäß § 8 
Abs. 4 StrG LSA (Straßengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt) hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Ein Lageplan der zur Einziehung vorgesehe-
nen Erich-Weinert-Straße und der daran an-
schließenden selbständigen Parkplätze liegt in 
der Zeit vom 30. Juni 2015 bis 30. Septem-
ber 2015 während der Dienstzeiten, Montag 
bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15  Uhr, 
bei der Stadt Halle (Saale), Fachbereich Bauen, 
Abt. Straßenverwaltung, Am Stadion 5, 06122 
Halle (Saale) in der 6. Etage, Zimmer 650 zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus.
Einwendungen gegen die beabsichtigte Einzie-

hung können bei der Stadt Halle (Saale) inner-
halb von drei Monaten nach Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung schriftlich erhoben 
oder zur Niederschrift erklärt werden.

Halle, den 30. Mai 2015

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß dem Beschluss des Stadtrates der Stadt 

Halle (Saale) in seiner Sitzung am 29.04.2015 

zur Einziehung einer Teilstrecke der Erich-Wei-

nert-Straße und der selbständigen Parkplätze Er-

ich-Weinert-Straße  wird die Absicht dieser Ein-

ziehung hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Halle (Saale), den 30. Mai 2015 

Dr. Bernd Wiegand

Oberbürgermeister

Bekanntmachung
Ankündigung der Einziehung der Willi-Bredel-Straße

Es ist beabsichtigt, die in der Gemarkung 
Wörmlitz, Flur 6 der Stadt Halle (Saale) ge-
legene öffentliche Straße Willi-Bredel-Stra-
ße aufgrund des Wegfalls ihrer Verkehrsbe-
deutung gemäß § 8 Abs. 2 Straßengesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (StrG LSA) einzu-
ziehen.
Die durch die Willi-Bredel-Straße erschlos-
senen Wohngebäude wurden im Rahmen des 
Stadtumbaus abgebrochen. Eine über die Er-
schließungsfunktion hinausgehende Funkti-
on obliegt der Willi-Bredel-Straße nicht, so 
dass die Verkehrsbedeutung mit dem Ab-
bruch entfallen ist.
Die Absicht der Einziehung wird gemäß § 8 
Abs. 4 StrG LSA (Straßengesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt) hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.
Ein Lageplan der zur Einziehung vorgese-
henen Straße Willi-Bredel-Straße liegt in 
der Zeit vom 30. Juni 2015 bis 30. Septem-
ber  2015 während der Dienstzeiten, Montag 
bis Freitag, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15  Uhr, 
bei der Stadt Halle (Saale), Fachbereich Bau-
en, Abt. Straßenverwaltung, Am Stadion 5, 
06122 Halle (Saale) in der 6. Etage, Zimmer 
650 zur öffentlichen Einsichtnahme aus.

Einwendungen gegen die beabsichtigte Einzie-
hung können bei der Stadt Halle (Saale) inner-
halb von drei Monaten nach Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung schriftlich erhoben 
oder zur Niederschrift erklärt werden.

Halle, den 30. Mai 2015

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß dem Beschluss des Stadtrates der Stadt 

Halle (Saale) in seiner Sitzung am 29.04.2015 zur 

Einziehung der Willi-Bredel-Straße  wird die Ab-

sicht dieser Einziehung hiermit öffentlich be-

kannt gemacht.

Halle (Saale), den 30. Mai 2015 

Dr. Bernd Wiegand

Oberbürgermeister


